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Frankfurt a.M. (HE) Brüssel. Kürzlich hatten sich 
Vertreter des EU-Parlaments und des Rats der 
EU-Mitgliedstaaten auf zentrale Inhalte des Pa-
ketes für mehr Verkehrssicherheit (Road Safety 
Package) geeinigt. Darunter die Weiterentwick-
lung der Vorschriften für die EU-Führerscheine. 
Der Automobilclub von Deutschland (AvD) sieht 
darin einen wichtigen Schritt zu einem effizienten 
und europaweit einheitlichen Führerschein.

Vorgesehen sind unter anderem, einen digitalen 
Führerschein, eine Probezeit für Fahranfänger 
und ein System für begleitetes Fahren mit einem 
Führerschein der Klasse C ab 17 Jahren einzu-
führen. Außerdem wird die Gültigkeitsdauer des 
jeweiligen Führerscheinexemplars einheitlich 
auf 15 Jahre festgelegt. 

Die Erteilung des ersten Führerscheins wird künftig 
mit einer ärztlichen Untersuchung verbunden, die 
auch Sehkraft und Herz-Kreislauf-Zustand prüft. Die 
regelmäßige Führerscheinerneuerung für Auto- und 
Motorradfahrer wird nicht mit verpflichtenden medizi-
nischen Begutachtungen versehen. Die EU-Länder 
dürfen aber alternative Maßnahmen, wie Selbstein-
schätzungsformulare über den gesundheitlichen Zu-
stand, verpflichtend vorgeben.

Der AvD begrüßt, dass damit die bisher diskutierten 
Einschränkungen für ältere Kraftfahrer vom Tisch 
sind. Eine Altersdiskriminierung wird vermieden und 
wäre auch für Deutschland statistisch nicht gedeckt. 
Destatis vermeldete vor einigen Monaten, dass älte-
re Menschen ab 65 Jahren in 2023 insgesamt selten 
in Verkehrsunfälle mit Personenschaden verstrickt 
waren. Dieser Befund entspricht den langjährigen 
Beobachtungen.

Fahrtüchtigkeit auf freiwilliger Basis überprüfen
Dazu kämen die Kosten von verpflichtenden Checks. 
Für viele Rentner mit beschränkten Einkommen wä-
ren das zusätzliche Aufwendungen. Der AvD ap-
pelliert an jeden Fahrer, unabhängig vom Alter, vor 
Fahrtantritt zu überprüfen, ob das Fahrzeug sicher 
geführt werden kann. Nach den bestehenden ge-
setzlichen Vorschriften ist heute schon jeder dazu 
verpflichtet. Wer seine Fahrtüchtigkeit zusätzlich 
testen will, kann sich freiwillig zu Rückmeldefahrten 
anmelden.

Die neue Richtlinie soll gemäß der Beteiligten die 
Verkehrssicherheit fördern. Deshalb werden in den 
Vorschriften auch die Anforderungen an die theore-
tische und praktische Fahrprüfung angepasst. Die 
Prüflinge müssen künftig nachweisen, dass sie sich 
der Gefahren für besonders gefährdete Verkehrsteil-
nehmer, wie Fußgänger, Radfahrer oder Benutzer 
von E-Rollern, bewusst sind. Zudem soll die Aner-
kennung von Führerscheinen aus Drittländern mit 
einem ähnlichen Rahmen für die Verkehrssicherheit 
wie die EU ermöglicht werden. Mit Führerscheinen 
der Klasse B dürfen dann auch über 3,5 t hinaus E-
Fahrzeuge bis 4,25 t gefahren werden. Damit wird 
das vergleichsweise höhere Gewicht durch die An-
triebsbatterie berücksichtigt.

Zudem soll die bereits in Deutschland übliche Pro-
bezeit von zwei Jahren für Fahranfänger europaweit 
eingeführt werden. Das gilt laut TÜV-Verband aber 
beispielsweise nicht auch für die Null-Promille-Gren-
ze junger Fahrer, die zwar empfohlen, aber nicht 
verpflichtend wird. Ebenso kritisch sieht der Verband 
dort gesehen, dass 15-Jährige mit dem AMFührer-
schein 45 km/h schnelle Fahrzeuge auch mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 2,5 Tonnen be-
wegen dürfen.

Die Gewichtsbeschränkung von 3,5 Tonnen beim B-
Führerschein wird auf 4,25 Tonnen erhöht. Das wird 
unter anderem vom Caravaning Industrie Verband 
(CIVD) begrüßt. Voraussetzung soll ein spezielles 
Training oder eine Prüfung sein. Was von beiden, 
entscheiden die einzelnen Mitgliedstaaten. Auch 
Freiwillige Feuerwehren dürften sich freuen.

Höhere Verkehrssicherheit durch 
neue Führerschein-Richtlinie 
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Um dem Fahrermangel entgegenzuwirken, wird das 
Mindestalter für den Erwerb eines Lkw-Führerscheins 
von 21 auf 18 Jahre und für Busführerscheine von 24 
auf 21 Jahre gesenkt. EU-Staaten dürfen 17-Jähri-
gen das Fahren eines Lkw oder Transporters
erlauben – aber nur auf ihrem eigenen Staatsgebiet 
und nur in Begleitung einer erfahrenen Begleitung. 
Dieses System des begleiteten Fahrens wird EU-weit 
auch auf Pkw ausgeweitet, wie es in Deutschland be-
reits geregelt ist.

Gegenseitige Anerkennung von Führerschein-
maßnahmen
Der AvD macht darauf aufmerksam, dass auch der 
zwischen den Mitgliedstaaten verpflichtende gegen-
seitige Informationsaustausch über Führerschein-
maßnahmen und deren Anerkennung beschlossen 
wurde. Ein Entzug, eine Aussetzung oder Einschrän-
kung der Fahrerlaubnis sollen in allen Mitgliedstaaten 
beachtet werden. Für die konkrete Vollstreckung und 
Überwachung bleibt der Staat zuständig, in dem der 
Führerschein ausgestellt worden ist. Um das sicher-
zustellen ist verpflichtend vorgegeben, sich gegen-
seitig über Sanktionen nach Trunkenheit am Steuer 
oder Fahren unter Drogeneinfluss, die Beteiligung an 
einem tödlichen Verkehrsunfall oder überhöhte Ge-
schwindigkeit zu informieren. Auch die Betroffenen 
müssen entsprechende Bescheide innerhalb von 20 
Tagen erhalten haben. Die Vertreter der EU-Gremien 
gehen davon aus, dass ein wirksameres Kontroll- 
und Sanktionssystem entsteht, welches Unfälle ver-
hindern und Leben retten wird. Die Richtlinien sollen 
in diesem Jahr verabschiedet und dann innerhalb 
von vier Jahren von den Mitgliedstaaten umgesetzt 
werden.

Um dem Fahrermangel entgegenzuwirken, wird das 
Mindestalter für den Erwerb eines Lkw-Führerscheins 
von 21 auf 18 Jahre und für Busführerscheine von 
24 auf 21 Jahre gesenkt. EU-Staaten dürfen 17-Jäh-
rigen das Fahren eines LKW oder Transporters er-
lauben – aber nur auf ihrem eigenen Staatsgebiet 
und nur in Begleitung einer erfahrenen Begleitung. 
Dieses System des begleiteten Fahrens wird EU-weit 
auch auf Pkw ausgeweitet, wie es in Deutschland be-
reits geregelt ist. 
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